
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1994/06/15 KUVS-
1123/1/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1994

Rechtssatz

Auch ein gesetzwidrig erteilter Mängelbehebungsauftrag scha0t kein subjektives Recht der Partei, ihr an sich

unzulässiges Rechtsmittel unter Bedachtnahme auf die erfolgte Mängelbehebung als zulässig zu behandeln (VwGH

3.7.1986, 86/02/0072 ua). Wird in der Rechtsmittelbelehrung auf das Erfordernis, daß schriftliche Berufungen zu

begründen sind, hingewiesen, so handelt es sich bei einer Berufung ohne Begründung um einen, der Verbesserung

nicht zugänglichen inhaltlichen Mangel (VwGH 23.10.1986, 86/02/0099).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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